
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 1011 Wien, Stubenring 1 

Telefon 022217500 

Name des Sachbearbeiters: 

I Geschäftszahl 14.485/ 4-I/ 1 0/87 lffi. Jelinek 
Klappe r:: c 7, 8 Durchwahl 

:J 0./ 

L 

Fernschrei~Nr. 111145, 111780 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlamt:lnt 
1016 l!ien 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Betr.: Bundesministerium für Finanzen; 
Enh\rurf eines Grundervrerbsteuergesetzes 
1987; 

nachträgliche Ste llungnahme 

Sehr dringend! 

Das Bundesministerium fUr vdrtschaftliche Angelewmhei ten 

bt:l8hrt sich, anverwahrt 25 Ausfertigungen ein8r nachträg­

lichen Stellungnahme zum Ent,:Jurf ein8s Grunderwerbsteuer­

gesetzes 1987 zu übermitteln. 

25 Beilagen 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

t l 

Wien, am 13. April 1987 

Für den Bundesminister: 

J e 1 i n e k 
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Cf 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 
FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 1011 Wien. Stubenring 1 

Telefon 0222/7500 

Name des Sachbearbeiters: 

I Geschäftszahl 14.485/4-1/10/87 Iffi. Jelinek 
Klappe 5 63.8 Durchwahl 
Fernschrei~Nr. 111145. 111780 

L 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
1011 \lien 

Betr.: Bnt\tJurf eines Grunderwerb­
steuergesetzes 1987; 
nachträgliche Stellungnahn1e 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Sehr dringend 

zu GZ 10 0202/5-1V/10/87 vom 3.3.1987 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten be­

ehrt sich, im Nachhang zu seiner mit ho. Zl. 14.435/2-1/10/87 
vom 8.4.1987 abgefertigten Stellungnahme zum 0.8. Gesetzes­

entwurf folgendes auszufiiliren: 
Analog zu Z 2 der ho. Stellungnahme darf darauf hingeHiesen 
werden, daß die Ausführungen hinsichtlich des ?r"Terbes von 

Grundstücken zum Z\'lecke c1es BundeshocDbaues auch für den 

werb von GrundstUcken zur Schaffung oder ~I'1;Tei terung von 

öffentlichen Straßen etc. gelten (siehe dia in § 3 z 7 EGEl. 

Er. 277/1969 enthaltenen Ausnahme be stimmungen von dar Be­

steuerung) . 
Das bedeutet also, da3 dann, falls die bisherige Ausnahmebo­

stimmung nicht mehr enthalten soin sollte, auch für don -:1'­
werb von Straßenbaugrundstl;ck~~n tm Budgpt eine um j enpn 
Prozentsatz höhere Summe voranschlag '1erden müßto , ,.mlche f;;1' 

den Stew'>.rsatz zu bc:zahlen 'Järo.. 
"7;s darf gebeten \'rprden, dipse nachträglichp St",11ungnar.L111h' op­
rücksich tigen zu 'Joll en. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme i.rerdpl1 1)_. c.:. dem Prä­

sidium des lTationalrates zugeleitet. 

Wien, am 13. April 1987 
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